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Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer 

11055 Berlin 

 

Elektronischer Brief 

Hamburg, 28.01.2026 

Ablehnung des EU Omnibuspakets zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit –  

EU-Pestizidvorschriften schützen 

Sehr geehrter Bundeslandwirtschaftsminister Rainer, 

wir wenden uns in großer Besorgnis über den Vorschlag der Europäischen Kommission für ein 

Omnibuspaket zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit an Sie. Der Vorschlag schwächt die 

EU-Pestizidgesetzgebung erheblich, er gefährdet die zukünftige Gesundheit von 

Beschäftigten in der Landwirtschaft, er untergräbt den Schutz der Umwelt, der menschlichen 

Gesundheit allgemein und der Lebensmittel vor gefährlichen Pestiziden. Deutschland trägt als 

Mitgliedstaat eine entscheidende Verantwortung dafür, sich der Aushöhlung der hart erkämpften 

Schutzmaßnahmen entgegenzustemmen, die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 verankert 

wurden. Die bestehende Verordnung hat dazu beigetragen, Schutz-Defizite der Vergangenheit zu 

überwinden und sichert bei verantwortungsvoller Implementierung ein hohes Schutzniveau für die 

Gesundheit von Menschen, (Wild)Tieren und der Umwelt. Dies steht mit dem neuen Gesetzesentwurf 

auf dem Spiel. Statt “Vereinfachung” drohen mit dem Omnibuspaket Rechtsunsicherheit und Risiken 

für die Umwelt und Gesundheit.  

Ein diese Woche veröffentlichtes Rechtsgutachten stellt fest, dass der Vorschlag sowohl in 

materieller als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht gegen das Primärrecht der EU verstößt, 

insbesondere gegen das Vorsorgeprinzip und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

Besonders besorgniserregend ist der Vorschlag, unbegrenzte Zulassungsfristen für 

Pestizidwirkstoffe zur Regel zu machen und damit das System regelmäßiger, systematischer 

Neubewertungen von Pestiziden aufzuheben. Diese regelmäßigen Überprüfungen sind 

unerlässlich, um neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Nur so konnten 

wiederholt bis dahin unerkannte toxische Wirkungen auf Menschen und Nichtzielarten aufgedeckt 

werden und zu begründet notwendigen Einschränkungen oder zu Verboten gefährlicher Stoffe führen 

– zum Wohl der ländlichen Bevölkerung, unserer Lebensgrundlagen und unserer Gesundheit. Die 

Abschaffung dieses Mechanismus muss verhindert werden, denn sie birgt die Gefahr, dass zukünftig 

gefährliche Pestizide auf unbestimmte Zeit auf dem Markt bleiben. Den gleichlautenden 

Änderungsvorschlag zur unbefristeten Wirkstoffgenehmigung im Rahmen der 

Biozidprodukteverordnung (EG) Nr. 528/2012 halten wir aus genannten Gründen ebenfalls für nicht 

akzeptabel. 

https://pan-germany.org/download/rechtsgutachten-zum-food-and-feed-safety-omnibus/
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Gleichzeitig schränkt der Vorschlag die Möglichkeit der Mitgliedstaaten ein, sich bei der 

Zulassung von Pestizidprodukten auf nationaler Ebene auf die neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse zu stützen. Dieser Ansatz widerspricht der geltenden EU-Rechtsprechung und 

untergräbt die Rolle der nationalen Behörden beim Schutz der öffentlichen Gesundheit und der 

Umwelt. 

Der Vorschlag sieht zudem verlängerte Übergangsfristen für Stoffe vor, die nachweislich die 

Zulassungskriterien nicht mehr erfüllen, unter anderem aus Gesundheits- und 

Umweltgründen, und normalisiert damit die weitere Verwendung gefährlicher Pestizide für bis 

zu drei Jahre. Zukünftig sollen die langen Übergangsfristen nicht nur wie bisher in Fällen einer 

ernsthaften Gefahr für die Pflanzengesundheit, sondern auch „zum Schutz der Pflanzenproduktion“ 

gewährt werden, wobei eine entsprechende Konkretisierung der Begrifflichkeit fehlt und somit viele 

Raum für Interpretation gegeben wird. Diese Änderung steht in direktem Widerspruch zu 

jüngsten Gerichtsurteilen des EuGH und zu der in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

festgelegten Zielhierarchie, die dem Gesundheits- und Umweltschutz eindeutig Vorrang vor 

Produktionsaspekten einräumt. 

Der Vorschlag erweitert auch die Möglichkeit des Einsatzes von Pestiziden durch Drohnen, was 

weitere Bedenken hinsichtlich der Expositionsrisiken und der Umweltverschmutzung aufwirft. 

Die Erleichterung des Zugangs zu sichereren Alternativen zu synthetischen Pestiziden 

begrüßen wir ausdrücklich, doch enthält der Vorschlag eine unzureichend präzise Definition von 

„Biopestiziden“, wodurch die Gefahr besteht, dass synthetisch hergestellte Wirkstoffe unter die 

Begriffsdefinition fallen und mit unzureichend erforschten oder schädlichen Eigenschaften und 

Auswirkungen in die Anwendung gelangen. Diese Bedenken werden durch vorläufige 

Zulassungsverfahren und die geplante Aufhebung der Aufzeichnungspflichten für „Biopestizide“ noch 

verstärkt. 

Schließlich geht der Vorschlag nicht sinnvoll auf Pestizidrückstände in Lebensmitteln ein und 

behält einen permissiven Rahmen bei, der Rückstände von in der EU verbotenen Pestiziden 

in importierten Produkten zulässt und Verbote solcher Rückstände eher als Ausnahme, denn als 

Standardpraxis festschreibt. Dieser Ansatz perpetuiert Doppelstandards – auch zum Nachteil der 

heimischen Produktion - und fördert in den Anbauländern den Einsatz gefährlicher Pestizide, die dort 

den lokalen Gemeinschaften und der Umwelt schaden.  

Insgesamt untergraben die vorgeschlagenen Änderungen grundlegend den Zweck der Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2009, schwächen das Vorsorgeprinzip und widersprechen dem erklärten Ziel der EU, 

die Abhängigkeit vom chemisch-synthetischen Pflanzenschutz zu überwinden und die Landwirtschaft 

unabhängiger zu machen, von chemischen Inputs. Der nun unterbreitete Vorschlag der EU 

Kommission fördert keineswegs die biologische Schädlingsbekämpfung und sicherere Alternativen. 

Im Gegenteil führt er zu einer Deregulierung, hält gefährliche chemisch-synthetische Pestizide länger 

am Mark und spiegelt eher die Forderungen der Pestizidindustrie als das öffentliche Interesse wider.  

Diese Bedenken decken sich mit denen von 139 Organisationen, die in einem Brief an 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Oktober 2025 eine strengere Umsetzung des EU-

https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/Letters/Letter_28102025_139%20organisations%20call%20for%20better%20implementation%20of%20the%20Pesticide%20Regulation%20.pdf
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Pestizidrechts gefordert hatten und sich gegen jede Schwächung der bestehenden 

Schutzmaßnahmen unter dem Deckmantel der Vereinfachung der Rechtsvorschriften aussprachen.  

Bürger*innen in ganz Europa haben wiederholt und konsequent eine strengere Pestizidregulierung 

und einen besseren Schutz der Gesundheit und der Umwelt vor Pestizidbelastungen gefordert. Der 

Kommissionsvorschlag ignoriert die Alarmrufe aus der Wissenschaft, das Votum der 

Bürger*innen und gefährdet zukünftige Generationen in ihrem Recht auf eine gesunde 

Umwelt. Er ist auch ein Schlag ins Gesicht der tausenden Landwirte und Landwirtinnen, die 

heute um eine Anerkennung ihrer pestizidbedingten Parkinsonerkrankung kämpfen und 

bangen müssen.  

Wir fordern Sie nachdrücklich auf: Nutzen Sie Ihren Einfluss auf das Abstimmungsverhalten 

Deutschlands und tragen Sie dazu bei, dass Deutschland auf der Sitzung des EU-Rates am 2. 

Februar und bei nachfolgenden Entscheidungen, den Omnibusvorschlag zur Lebens- und 

Futtermittelsicherheit in seiner Gesamtheit ablehnt und die Integrität der EU-

Pestizidgesetzgebung und die hohen Schutzstandards, die sie bietet, verteidigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gabriela Strobel  

(PAN Germany Vorständin) 

 

 

Rechtsgutachten zum „Food and Feed Safety Omnibus“ 

Positionspapier zum „Food and Feed Safety Omnibus” (EN) 

 

  

https://pan-germany.org/download/rechtsgutachten-zum-food-and-feed-safety-omnibus/
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/Position%20paper_%20%E2%80%98Food%20and%20feed%20safety%20omnibus%E2%80%99%20threatens%20EU%20pesticide%20rules%20.pdf

